
Ein frühzeitiges Herangehen 
an die Modalitäten einer künf-
tigen Abgabe bzw. des Erwerbs 
von weiteren Zulassungen wird 
heute immer wichtiger. Gerade 
Praxen mit hohem Fallzahlan-
teil kommen heute auf Erwer-
berseite kassenrechtlich oft in 
Schwierigkeiten, denn auch bei 
fachgleichen Gemeinschafts-
praxen verlangen die KV´en 
jetzt eine Kennzeichnung, wer 
die Leistung erbracht hat.  

Sehr oft finden wir Ehepaar-
gemeinschaften, bei denen sich 
die Ehefrau stark um die Fami-
lie kümmert. Die Aufarbeitung 
des ihr zustehenden Umsatzvo-
lumens hat sie in sehr großem 
Umfang ihrem Mann überlas-
sen.  

Neue umfassende  
Zeitkontrolle 

Der Grundgedanke der neu-
en Plausibilitätsregelung, der 
eine individuelle, nachweisba-
re, zeitliche Sorgfalt fördert, 
führt nun zur neuen Kontroll-
struktur der KV. Will man 
nicht den Betrug begehen, als 
Ehemann die Leistung als von 
der Ehefrau erbracht kenn-
zeichnen, benötigt diese Praxis 

weitere Zulassungen, um ohne 
Rationierung durchzukommen.  

Eine andere Möglichkeit 
liegt darin, dem eingeschränkt 
tätigen Partner einen Jobsha-
ring-Angestellten zu suchen.  

 

Der Nachbar-Fachkollege 
als Käufer 

Darüber hinaus wollen jetzt 
Fachärzte oft horizontal stär-
ker wachsen und an einem oder 
mehreren Standorten eine regi-
onale Marktführerschaft an-
streben. Marktführerschaft 
heißt, eine extrem starke Ver-
handlungsposition gegenüber 
den gesetzlichen Krankenversi-
cherern aufzubauen, die auf 
eine Zusammenarbeit in der 
Region ab 2007 bei der Versor-
gung bei chronischen Krank-
heitsbildern auf Fachärzte an-
gewiesen sind. Je stärker eine 
Facharztgruppe gemeinsam ist, 
desto abhängiger ist die gesetz-
liche Krankenversicherung, die 
nicht auf Ärzte anderer Zulas-
sungsbereiche verweisen darf. 
Das heißt, nur eine innerärztli-
che Konzentration von Praxen, 
auch standortübergreifend, ges-
tattet eine optimale berufspoli-
tische Verhandlungsposition.  

In Zukunft:  
Einzelpraxis oft überfordert 

Inzwischen setzt sich immer 
mehr die Erkenntnis durch, 
dass eine kassenärztliche Ein-
zelpraxis von der Investitions-
funktion, der Rentabilität, der 
Wettbewerbsfähigkeit immer 
weniger Chancen hat.  

Ziel:  
Einzelpraxis im Verbund 

Daher finden auch aktuelle 
Nachfolger-Wünsche von Ein-
zelpraxis-Inhabern oft keine 
Resonanz. Der Abgeber, der 
sich nicht langfristig vorberei-
tet, findet in Zukunft für sein 
Lebenswerk keinen Käufer 
mehr, wenn er nur in kurzfris-
tigen Perspektiven und nur in 
der Übernahme einer Einzel-
praxis als einzige Möglichkeit 
denkt.  

Vorgehen aus der Sicht  
des Abgebers 

Der Abgeber kann heute – 
mit den Regelungen des neuen 
Berufsrechts – schon 5 Jahre 
vorher optimal die Weichen 
stellen. Das neue Berufsrecht 
gestattet beispielsweise eine 

standortübergreifende Be-
rufsausübungsgemeinschaft 
mit Kollegen, die somit mehre-
re Standorte versorgt.  

Damit werden Vertragsmo-
delle ermöglicht, bei denen der 
künftige Erwerber schon früh-
zeitig die über Bankbürgschaft 
abgesicherte Zusicherung er-
klären kann, zu einem festen 
Preis bzw. zukünftigen Schätz-
preis eines Sachverständigen 
die Praxis zu übernehmen.  

Zunächst muss kein Geld  
fließen. Das ist auch nicht im 
Interesse des Abgebers, der 
dann seine Vergünstigungen, 
wie Freibetrag und halben 
Steuersatz verlieren würde. 

Fortführungsfähigkeit  
gegenüber dem Patienten 
signalisiert 

Über die standortübergrei-
fende Gesellschaftsform wird 
dem Patienten durch Schild 
und Briefkopf klar gemacht, 
dass die Praxis weitergeführt 
wird.  

Soll die Praxis am gleichen 
Standort als Einzelpraxis oder 
als genehmigte kassenärztliche 
Zweigpraxis eines anderen Pra-
xisstandortes weitergeführt 
werden, kann der künftige Er-

werber in dieser Praxis schon 
neue Medizintechnik, Einrich-
tungsänderungen oder Renovie-
rung vornehmen.  

Gemeinsamer Personalein-
satz – Vertretung möglich 

Wichtig ist, dass die Struk-
tur dieser, mehrere Standorte 
umfassenden Rechtsform so 
organisiert werden kann, dass 
der zukünftig erwerbende Initi-
ativpartner alle Infrastruktur-
Vorteile, über die er verfügt, 
der abzugebenden Einzelpraxis 
zugänglich machen kann. 
Selbstverständlich nur dann, 
wenn es der Abgeber wünscht.  

Dazu könnten gehören 
gemeinsamer Einkauf 
gemeinsame Versicherungs-
prämien für Haftpflichtver-
sicherung 
Nutzung von Jobsharing-
Kollegen und Weiterbil-
dungsassistenten der Er-
werberpraxis für Notdiens-
te, Vertretungen und Urlau-
be der Abgeberpraxis 
Nutzung des Praxisstandor-
tes des Abgebers für Zusatz-
angebote der standortüber-
greifenden Partner im Be-
reich Privatmedizin (Privat-
medizinische Zweitpraxis) 

Neue, frühzeitige Formen der Praxisabgabe bzw. Praxisübernahme  
nach dem neuen Berufsrecht 

M a r k e t i n g  
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Ärzte dürfen in ihren Räumen weder während noch nach der Sprechstunde  
gewerbliche Produkte abgeben 

OLG Frankfurt/Main, Urteil vom 14.6.2005—6 U 111/04 

M a r k e t i n g  

Als Hintergrund: Die Firma 
BCM hatte damit geworben, 
dass es nach Ansicht ihrer 
Rechtsberater möglich sei, au-
ßerhalb der Sprechstunde der 
Arztpraxis gewerbliche Produk-
te abzugeben.  

Dagegen hatte sich die Zent-
rale zur Bekämpfung unlaute-
ren Wettebewerbs gewandt und 
zum Ausdruck gebracht, dies 
sei ein Verleiten niedergelasse-
ner Ärzte zu berufsrechtswidri-
gem Verhalten.  

Wegen der zentralen Bedeu-
tung sollen die Argumente 
nochmals zusammengefasst 
werden. 

Die Zentrale für unlauteren 
Wettbewerb zur Bekämpfung 
unlauteren Wettbewerbs e.V. 
behielt recht mit der These, ein 
Arzt der gewerbliche Ernäh-
rungsberatung in den Räumen 
seiner Praxis betreibt, verstößt 
gegen § 3 Abs. 2 und § 34 Abs. 
5 der Hess. Berufsordnung für 
Ärzte bzw. gegen die entspre-
chenden gleichlautenden Be-
stimmungen anderer Landesbe-
rufsordnungen.  

Urteil bezieht sich aus-
schließlich auf gewerbliche 
Raumnutzung 

Ein niedergelassener Arzt, 
der eine gewerbliche Diät- und 
Ernährungsberatung bzw. die 
Abgabe von Nahrungsergän-
zungsmitteln und diätischen 
Lebensmitteln in seinen Praxis-
räumen normal betreibt, ver-
letzt seine beruflichen Pflich-
ten.  

Eine gewerbliche Tätigkeit 
ist einem Arzt nicht schlicht-
weg verboten. Er darf aber, um 

die eben dargestellten nachtei-
ligen Auswirkungen zu vermei-
den, nicht in Zusammenhang 
mit der Ausübung seiner ärztli-
chen Tätigkeit dieser Tätigkeit 
nachgehen.  

Nach dem oben dargestellten 
Sinn und Zweck der Vorschrift 
ist ein Zusammenhang mit der 
Ausübung der ärztlichen Tätig-
keit angegeben, wenn zwischen 
der gewerblichen und der ärzt-
lichen Tätigkeit konkrete Be-
rührungspunkte vorliegen. Dies 

ist dann der Fall, wenn bei den 
durch die gewerbliche Tätigkeit 
angesprochenen Verbrauchern/
Patienten der Eindruck ent-
steht, der gewerblich tätige 
Arzt trete ihm insofern, „wie 

ein Arzt“ gegenüber. Dies be-
deutet, der Arzt gebe seine 
Empfehlungen und Ratschläge 
unvoreingenommen, nur dem 
gesundheitlichen Wohl der Rat-
suchenden dienend und unbe-
einflusst durch kommerzielle 
Interessen. 

Raumnutzung – Indiz für 
mangelnde Neutralität 

Ein solcher unzulässiger Zu-
sammenhang besteht bei dem 
Vertrieb eines Diät- und Er-
nährungsprogrammes bereits 
dann, wenn die gewerbliche 
Beratungs- bzw. Verkaufstätig-
keit organisatorisch getrennt 
und außerhalb der Sprechstun-
den und in den Räumen der 
Arztpraxis stattfindet.  

Nach der Meinung des Ge-
richts wird der als Berater täti-
ge Arzt in seinen Praxisräumen 
ohne weiteres als der dort prak-
tizierende Arzt identifiziert.  

Dem Besucher der Ernäh-
rungsberatung wird im Regel-
fall nicht verborgen bleiben, 
dass sich die Räumlichkeiten in 
einer Arztpraxis befinden. 
Auch dann, wenn der betreffen-
de Raum durch das umstellen 
bzw. hinzustellen von Stühlen 
und sonstigen Maßnahmen um-
gestaltet worden ist. 

Der Name des gewerblichen 
Beraters weist diesen als den 
dort praktizierenden, auf dem 
Praxisschild genannten Arzt 
aus.  In diesem Zeitpunkt ist es 
unerheblich, ob der Arzt in die-
ser Sekunde dann ggf. ohne 
Doktortitel auftritt.  

Unerheblich ist nach Mei-
nung des Gerichts auch, ob der 

§ 3 Abs. 2  
Hess. Berufsordnung Ärzte 
lautet: 

Dem Arzt ist untersagt, im 
Zusammenhang mit der Ausübung 
seiner ärztlichen Tätigkeit Waren 
und andere  Gegens tände 
abzugeben oder unter seiner 
Mitwirkung abgeben zu lassen 
sowie gewerbliche Dienst-
leistungen zu erbringen oder 
erbringen zu lassen, soweit nicht 
die Abgabe des Produktes oder die 
Dienstleistungen wegen ihrer 
Besonderheiten notwendiger 
Bestandteil der ärztliche Tätigkeit 
sind.  

§ 34 Abs. 5  
Hess. Berufsordnung lautet: 

Dem Arzt ist nicht gestattet, 
Patienten ohne hinreichenden 
Grund an bestimmte Apotheken, 
Geschäfte oder Anbieter von 
gesundheitlichen Leistungen zu 
verweisen.  

Berater von dem Tragen ärztli-
cher Berufskleidung absieht.  

Auch eine getrennte, jeweils 
gesondert auf die Arztpraxis 
und Ernährungsberatung hin-
weisende Beschilderung hin-
dert ändert nichts, wenn der 
Weg in dieselben Räumlichkei-
ten der Arztpraxis führt.  

Gewerbliche Raumnutzung 
führt zur Irreführung über 
ärztliche Neutralität 

Wird der gewerblich tätige 
unternehmerische Arzt in sei-
nen eigenen Praxisräumen als 
der dort praktizierende Arzt 
wahrgenommen, so wird ein 
besonderes, ausschließlich dem 
ärztlichen Berufsbild geschul-
detes Vertrauen, geweckt.  

Diese Situation ist geeignet, 
den Blick auf die kommerzielle 
Ausrichtung der Beratungstä-
tigkeit zu verstellen.  

Soweit die kommerzielle Ori-
entierung von Seiten des Pati-
enten/Kunden erkannt wird, 
besteht umgekehrt die Gefahr, 
dass das Vertrauen in den 
Arztberuf wegen der gewerbli-
chen Tätigkeit Schaden nimmt.  

Eine klare Trennung zwi-
schen der Funktion eines Arz-
tes einerseits und der Funktion 
des Arztes als Gewerbetreiben-
der wird die angesprochene Pa-
tienten-/Kundengruppe nicht 
vornehmen, wenn ihm die Per-
sonenidentität des praktizie-
renden Arztes und des Gewer-
betreibenden so deutlich vor 
Augen geführt wird, wie bei 
einer Beratung in den Arzträu-
men.  

Beeinflussung durch Raum-
situation 

In der Beratungssituation in 
den Räumen der Arztpraxis ist 
der durchschnittliche Verbrau-
cher auch nicht geneigt, sein 
Vertrauen in die Empfehlung 
des Arztes allein danach auszu-
richten, in welcher Rolle 
(Gewerbetreibender) der Medi-
ziner ihm gerade entgegentritt. 
Es liegt vielmehr auf der Hand, 
dass die durch die Tätigkeit als 
praktizierender Arzt begründe-
te Vertrauenswürdigkeit auf 
die an gleicher Stelle ausgeübte 
Beratungstätigkeit übergreift. 

Zusammenfassung: 

Die heute vielfach prakti-
zierte Form des Vertriebes von 
Produkten in der Arztpraxis ist 
mit dem Urteil des Oberlandes-
gerichts Frankfurt nun endgül-
tig als rechtswidrig definiert. 
Offen ist, wie die Rechtsspre-
chung den Fall bewertet, wenn 
der Arzt – bei Hinweis auf die 
Freiwilligkeit der Einnahme – 
und freie Wahl der Bezugsquel-
le auf bestimmte Produkte hin-
weist und ggf. dem Patienten 
Informationsmaterial mit Be-
stellmöglichkeit mitgibt.  

Hier wird die Korrektheit 
des Einzelfalls entscheiden.  

Je klarer der Arzt zum Aus-
druck bringt, dass das genann-
te Produkt – eine Möglichkeit 
zur Gesundheitsverbesserung 
darstellt und dies auch ggf. im 
Zweifelsfall an anderen Stellen 
erworben werden kann, spricht 
vieles dafür, dass dann die 
Neutralitätspflicht gewahrt ist.             
HJS 


